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Soziale Netzwerke in der Pflicht!  
   Meinungsfreiheit in Gefahr?

Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz in der Praxis:
Bestandsaufnahme und Handlungsempfehlungen
Boris P. Paal, Moritz Hennemann

 › Ausgangspunkt: Die Bekämpfung von Hate Speech im 
Internet und die Inpflichtnahme von Anbietern sozialer 
Netzwerke sind zentrale Zielsetzungen des 2017 erlas-
senen Netzwerkdurchsetzungsgesetzes (NetzDG). 

 › Reaktionen: Die Zielsetzungen des NetzDG werden allge-
mein begrüßt. Die konkrete Ausgestaltung des Gesetzes 
hat jedoch vielfach Kritik erfahren. Ein Hauptvorwurf lau-
tet, das NetzDG verletze das Grundrecht der Meinungs-
freiheit durch sog. Chilling effects und Overblocking.

 › NetzDG-Berichte: Die ersten Pflicht-Berichte von 
Anbietern sozialer Netzwerke belegen die praktische 

Bedeutung des NetzDG. Die Löschquoten tragen aller-
dings allenfalls bedingt die Annahme des befürchteten 
generellen Overblocking.

 › Perspektiven: Der Regulierungsansatz sollte nachjustiert 
und mit Augenmaß fortentwickelt werden – erforderlich 
ist eine enge Abstimmung mit den EU-Regulierungsvor-
haben. Konkret sind die Vorgaben für das Beschwerde-
management zu ergänzen. Das Sanktionsregime sollte 
das Löschen rechtmäßiger Inhalte adressieren. Der 
Schutz der Nutzer ist zu stärken, insbesondere durch 
einen Anspruch auf ‚Wiederaufnahme‘ zu Unrecht 
gelöschter Inhalte.
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I. Einleitung

Der Prozess der Meinungsbildung ist anerkanntermaßen von herausgehobener Bedeutung 
für eine offene Zivilgesellschaft. Für die Meinungsbildung eröffnen sich im Zeitalter der 
Digitalisierung zahlreiche und vielfältige neue Informations- und Kommunikationsformen, 
die die etablierten Erscheinungsformen der klassischen Massenmedien Presse und Rundfunk 
übersteigen und verändern. Insbesondere soziale Netzwerke eröffnen einen neu(artig)en 
Raum für die Bildung und Verstärkung von Meinungen.1 Kennzeichnend für das Angebot 
sozialer Netzwerke ist, dass die Nutzer ohne weiteres mit und vor allem über jedermann 
kommunizieren können. Ermöglicht werden damit auch die Diffamierung von Individuen 
und Institutionen sowie die massenhafte Verbreitung unwahrer Tatsachen.2

Die Auswirkung auf Betroffene durch entsprechendes Verhalten bis hin zu Straftaten, etwa 
durch Äußerung bzw. Verbreitung strafbarer Inhalte, ist im Vergleich zu einer „traditionellen“ 
Beleidigung von Angesicht zu Angesicht regelmäßig deutlich gravierender. Denn in Ansehung 
der grundsätzlich zeitlich und räumlich unbegrenzten Abrufbarkeit und Auffindbarkeit von 
Inhalten im Internet geht mit einem entsprechenden Verhalten und hierdurch verwirklichten 
Delikten eine charakteristische Breiten- und Tiefenwirkung einher. 

Zugleich ist die Rechtsdurchsetzung gegenüber den Rechtsverletzern mit erheblichen fak-
tischen und rechtlichen Schwierigkeiten belastet: Einerseits verwenden viele Nutzer soziale 
Netzwerke anonym bzw. unter Verwendung eines Pseudonyms. Andererseits bestand nach 
der bis 2017 geltenden Rechtslage bei Persönlichkeitsverletzungen auf Plattformen (wie etwa 
sozialen Netzwerken) gerade kein allgemeiner Anspruch gegen Plattformbetreiber auf Aus-
kunft über die Bestandsdaten des sich äußernden Nutzers. Denn Plattformbetreiber waren 
(ohne Einwilligung) nicht befugt, entsprechende personenbezogene Daten herauszugeben.3

II. Regulierungsansatz des NetzDG

Vor diesem Hintergrund beschloss der Bundesgesetzgeber im Jahr 2017 das Gesetz zur 
Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken (NetzDG)4 und betonte hier-
bei: „Die Anbieter der sozialen Netzwerke haben eine Verantwortung für die gesellschaft-
liche Debattenkultur, der sie gerecht werden müssen.“5 In diesem Sinne führt das NetzDG 
zunächst einen Auskunftsanspruch gegen Plattformbetreiber bei bestimmten Persönlich-
keitsverletzungen ein.6 § 14 Abs. 3 Telemediengesetz (TMG) lautet nun: „Der Diensteanbieter 
darf (…) im Einzelfall Auskunft über bei ihm vorhandene Bestandsdaten erteilen, soweit 
dies zur Durchsetzung zivilrechtlicher Ansprüche wegen der Verletzung absolut geschützter 
Rechte aufgrund rechtswidriger Inhalte, die von § 1 Absatz 3 [NetzDG] erfasst werden, erfor-
derlich ist.“ Der Anwendungsbereich des Auskunftsanspruchs ist damit erweitert worden.7 
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Vor allem wurden durch das NetzDG die Anbieter sozialer Netzwerke stärker für die 
Bekämpfung von strafbaren Inhalten in die Verantwortung genommen – hier liegt der 
Schwerpunkt der folgenden Betrachtung. Das NetzDG schreibt den Anbietern sozialer 
Netzwerke ein Compliance-System vor, das an systemisches Versagen beim Umgang mit 
strafbaren Inhalten anknüpft. Hierdurch unternimmt der Gesetzgeber mit dem NetzDG 
eine wichtige Anstrengung zu einer netzwerkgerechten Regulierung.8

1. Pflichten für Anbieter sozialer Netzwerke
Das NetzDG statuiert verschiedene Pflichten für Anbieter von sozialen Netzwerken. Diese 
Anbieter sind legaldefiniert in § 1 Abs. 1 S. 1 NetzDG als „Telemediendiensteanbieter, die 
mit Gewinnerzielungsabsicht Plattformen im Internet betreiben, die dazu bestimmt sind, 
dass Nutzer beliebige Inhalte mit anderen Nutzern teilen oder der Öffentlichkeit zugänglich 
machen (soziale Netzwerke)“. Nach § 1 Abs. 1 S. 2 NetzDG gelten „Plattformen mit journa-
listisch-redaktionell gestalteten Angeboten, die vom Diensteanbieter selbst verantwortet 
werden“, nicht als soziale Netzwerke. Ebenso wurden nach § 1 Abs. 1 S. 3 NetzDG Plattfor-
men, die zur Individualkommunikation oder zur Verbreitung spezifischer Inhalte bestimmt 
sind, vom Anwendungsbereich des Gesetzes ausgenommen. Den in §§ 2, 3 NetzDG etablier-
ten Pflichten unterliegen nicht soziale Netzwerke mit weniger als zwei Millionen im Inland 
registrierten Nutzern (§ 1 Abs. 2 NetzDG).9 Unbeschadet dieser Eingrenzungen umfasst die 
Legaldefinition nach ihrem Wortlaut keinesfalls nur „klassische“ soziale Netzwerke, sondern 
darüber hinaus eine Vielzahl von Diensten (wie etwa YouTube).10 Zugleich werfen die gesetz-
lichen Definitionen und Kriterien erhebliche Abgrenzungsschwierigkeiten auf; dies betrifft 
insbesondere das Verhältnis von Individual- und Massenkommunikation (beispielhaft sei auf 
die Einordnung des Facebook Messenger verwiesen).11 So sollte etwa klargestellt werden, ob 
und inwieweit sogenannte Over The Top (OTT)-Dienste vom Anwendungsbereich des Geset-
zes erfasst sind. Denn entsprechende OTT-Dienste (wie WhatsApp oder Skype) können – im 
Unterschied zu klassischen Telekommunikationsdiensten – nicht nur für die Individualkom-
munikation genutzt werden.12

a) Beschwerdemanagement
Kern des NetzDG ist das Beschwerdemanagement (§ 3 NetzDG). Nach § 3 Abs. 1 S. 1 NetzDG 
muss der Anbieter eines sozialen Netzwerks ein wirksames und transparentes Verfahren für 
den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorhalten. Hierzu hat der Anbieter 
den Nutzern ein leicht erkennbares, unmittelbar erreichbares und ständig verfügbares Ver-
fahren zur Übermittlung entsprechender Beschwerden zur Verfügung zu stellen (§ 3 Abs. 1 
S. 2 NetzDG).

Als „rechtswidrig“ werden solche Inhalte eingestuft, die den Tatbestand einer der in § 1 
Abs. 3 NetzDG aufgelisteten Strafnormen erfüllen (z. B. die Beleidigung nach § 185 StGB). 
Nach der Gesetzesbegründung ist zwar eine schuldhafte Begehung keine Voraussetzung13, 
der Vorsatz des sich äußernden Nutzers aber durchaus. Einen solchen Vorsatz des (rechts-
verletzenden) Nutzers kann der Anbieter allerdings regelmäßig eigenständig überhaupt 
nicht fest-, sondern vielmehr nur unterstellen.14 Unbeschadet dessen sollen umfasst sein 
„sowohl eigene Inhalte eines sozialen Netzwerks (…), als auch fremde, also solche, die Nut-
zerinnen und Nutzer eingestellt haben, ohne dass das soziale Netzwerk sich die Inhalte zu 
Eigen gemacht hat.“15

Von einer Beschwerde über mutmaßlich rechtswidrige Inhalte haben Anbieter eines sozialen 
Netzwerks unverzüglich Kenntnis zu nehmen – und die Beschwerde zu prüfen (§ 3 Abs. 2 
Nr. 1 NetzDG). Einen offensichtlich rechtswidrigen Inhalt hat der Anbieter innerhalb von 
24 Stunden nach Eingang der Beschwerde zu entfernen oder den Zugang zu ihm zu sperren 
(§ 3 Abs. 2 Nr. 2 1. Halbsatz NetzDG). Diese Vorgaben sollen nicht gelten, falls das soziale 

Das NetzDG bein-
haltet verschiedene 

Pflichten für Anbieter 
sozialer Netzwerke.

Kern des Gesetzes 
ist ein leicht erkenn-

bares, unmittelbar 
erreichbares und 

ständig verfügbares 
Verfahren für den 

Nutzer.



 4Konrad-Adenauer-Stiftung e. V.
Analysen & Argumente

Nr. 326 
November 2018

Netzwerk mit der zuständigen Strafverfolgungsbehörde einen längeren Zeitraum für die 
Löschung oder Sperrung des offensichtlich rechtswidrigen Inhalts vereinbart hat (§ 3 Abs. 2 
Nr. 2 Halbsatz 2 NetzDG). Offensichtlich rechtswidrige Inhalte sollen ausweislich des Rechts-
ausschusses dann gegeben sein, „wenn die Rechtswidrigkeit ohne vertiefte Prüfung, d. h. 
von geschultem Personal in der Regel sofort, mit zumutbarem Aufwand aber in jedem Fall 
binnen 24 Stunden erkannt werden kann. Verbleiben danach Zweifel in tatsächlicher oder 
rechtlicher Hinsicht, wird keine offensichtliche Rechtsverletzung vorliegen (…).“16 

Sonstige rechtswidrige Inhalte sind unverzüglich, in der Regel innerhalb von sieben 
Tagen, zu entfernen oder zu sperren (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 NetzDG). Diese Sieben-Tage-Frist 
kann überschritten werden, falls die Entscheidung über die Rechtswidrigkeit des Inhalts 
von der Unwahrheit einer Tatsachenbehauptung oder erkennbar von anderen tatsäch-
lichen Umständen abhängt (§ 3 Abs. 2 Nr. 3 lit. a NetzDG) oder das soziale Netzwerk die 
Entscheidung über die Rechtswidrigkeit innerhalb von sieben Tagen nach Eingang der 
Beschwerde einer nach § 3 Abs. 6 bis 8 NetzDG anerkannten Einrichtung der regulierten 
Selbstregulierung – also einer unabhängigen, sachkundigen, von Anbietern sozialer Netz-
werke oder Institutionen getragenen Beschwerde- und Prüfstelle – überträgt und sich 
deren Entscheidung unterwirft.17

Zum Schutz des einzelnen Nutzers sieht das NetzDG nur vor, dass der jeweilige Nutzer über 
eine Löschung oder Sperrung seiner Inhalte informiert wird (§ 3 Abs. 2 Nr. 5 NetzDG) bzw. 
in den Fällen des § 3 Abs. 2 Nr. 3 lit. a NetzDG die Gelegenheit zur Stellungnahme erhalten 
kann (sprich: nicht muss).18 Überdies können dem Nutzer auch vertragliche Ansprüche aus 
der Nutzungsvereinbarung mit dem Anbieter des sozialen Netzwerks zustehen.19

b) Berichtspflicht
Anbieter sozialer Netzwerke unterliegen nach § 2 NetzDG zusätzlich einer weitreichenden 
halbjährlichen Berichtspflicht über den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte 
(unter anderem zu Verfahren, Kriterien, Anzahl, organisatorische und personelle Ausstattung, 
Reaktionszeit). Voraussetzung für die Berichtspflicht ist, dass der Anbieter des sozialen Netz-
werks mehr als 100 Beschwerden pro Kalenderjahr erhält.

c) Zustellungsbevollmächtigter
Anbieter sozialer Netzwerke haben nach § 5 Abs. 1 S. 1 NetzDG im Inland einen Zustellungs-
bevollmächtigten zu benennen sowie auf ihrer Plattform in leicht erkennbarer und unmit-
telbar erreichbarer Weise auf diesen aufmerksam zu machen.20 Ferner ist für Auskunfts-
ersuchen einer inländischen Strafverfolgungsbehörde eine empfangsberechtigte Person 
im Inland zu benennen. Diese empfangsberechtigte Person ist verpflichtet, entsprechende 
Auskunftsersuchen innerhalb von 48 Stunden nach deren Zugang zu beantworten.

d) Bußgeldtatbestände
Verletzungen bestimmter Pflichten nach §§ 2 bis 4 NetzDG sind bußgeldbewehrt (§ 4 NetzDG). 
Es drohen Bußgelder von bis zu 50 Mio. Euro. Allerdings knüpft die Bußgeldbewehrung 
nicht an eine Reaktion auf eine bestimmte Beschwerde an, sondern sanktioniert ein systemi-
sches Versagen betreffend der mangelnden Sperrung bzw. Löschung rechtswidriger Inhalte 
(§ 4 Abs. 1 Nr. 2 bis 6 NetzDG). Nicht sanktionsbewehrt ist die (an systemisches Versagen 
anknüpfende) Sperrung bzw. Löschung von rechtmäßigen Inhalten.21
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2. Vereinbarkeit mit Unions- und Verfassungsrecht
Das NetzDG wurde vor und wird seit seiner Einführung kontrovers – vor allem unter unions- 
und verfassungsrechtlichen Gesichtspunkten22 – diskutiert.23

a) Unionsrecht
Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum wird von verschiedener Seite die Unionsrechts-
konformität des NetzDG in Ansehung der Dienstleistungsfreiheit (Art. 56 AEUV) sowie – vor 
allem – der eCommerce-Richtlinie in Frage gestellt.24 Vorgetragen werden insbesondere 
ein möglicher Verstoß gegen das in Art. 3 Abs. 2 eCommerce-Richtlinie kodifizierte Her-
kunftslandprinzip sowie gegen Art. 14 eCommerce-Richtlinie.25 So wird argumentiert, die 
Etablierung starrer Fristen sei nicht vereinbar mit der von Art. 14 Abs. 1 eCommerce-Richt-
linie vorgesehenen unverzüglichen Reaktion nach Kenntnisnahme.26 In diesem Sinne ist 
das NetzDG als „kalkulierte[r] mitgliedstaatliche[r] Vorstoß im Bereich politisch akzeptabler 
Provokation“ bezeichnet worden.27 Die Gegenauffassung geht davon aus, dass das NetzDG 
mit der eCommerce-Richtlinie im Einklang steht.28 Entschärft werden würde die Frage der 
Unionsrechtskonformität freilich durch eine entsprechende Novellierung der eCommerce- 
Richtlinie (hierzu nachfolgend unter V.).

b) Verfassungsrecht
Die im NetzDG vorgesehenen Pflichten werfen darüber hinaus eine Vielzahl von verfas-
sungsrechtlichen Fragen auf. 

aa) Formelle Verfassungsmäßigkeit
Kontrovers diskutiert wird bereits die formelle Verfassungsmäßigkeit des NetzDG. Eine 
Ansicht in der Literatur geht von einer Zuständigkeit der Länder aus, wofür auf die Län-
derkompetenz zur Regulierung von Massenkommunikation bzw. auf eine Annexkompe-
tenz zum Rundfunkrecht verwiesen wird.29 Die Gegenansicht bejaht demgegenüber eine 
Bundeskompetenz unter Hinweis auf das Recht der Wirtschaft (Art. 74 Abs. 1 Nr. 11 GG), 
die öffentliche Fürsorge (Art. 74 Abs. 1 Nr. 7 GG) und das Strafrecht (Art. 74 Abs. 1 Nr. 1 
GG).30 Das NetzDG wird insoweit vor allem „zivilrechtlich“ gedeutet und als Ausgestaltung 
von Compliance-Regelungen eingeordnet.31 Hiergegen wird wiederum eingewandt, dass 
nicht jede Regelung ordnungsgemäßer unternehmerischer Organisation automatisch eine 
Bundeskompetenz zu begründen vermöge.32

bb) Materielle Verfassungsmäßigkeit
Vor allem die materielle Verfassungsmäßigkeit stand und steht im Zentrum der Diskussionen 
um das NetzDG. Insoweit werden Zweifel geäußert, ob das NetzDG dem Bestimmtheitsgebot 
(so etwa in Bezug auf „offensichtlich rechtswidrige Inhalte“ oder betreffend die Bußgeldvor-
schriften)33, dem Grundsatz der Staatsferne durch die Einschaltung einer weisungsgebun-
denen Bundesoberbehörde (Bundesamt für Justiz)34, dem Gleichbehandlungsgebot35, der 
Berufsfreiheit36 und insbesondere den Kommunikationsgrundrechten gerecht wird.

Allerdings wird die Legitimität der Zielsetzungen des NetzDG zu Recht kaum in Frage 
gestellt.37 Zutreffend wird darauf verwiesen, dass „[soziale] Netzwerke inzwischen eine 
wesentliche Bedeutung für öffentliche Debatten [haben] und die Stimmung im Land 
beeinflussen [können]. Gegenwärtig sind in den sozialen [Netzwerken] massive Verände-
rungen des gesellschaftlichen Diskurses hin zu einer aggressiven, verletzenden und has-
serfüllten Debattenkultur festzustellen. Das Internet ist jedoch kein rechtsfreier Raum, in 
dem Hasskriminalität verbreitet werden darf.“38 Das NetzDG zielt ab auf eine „Verbesse-
rung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken, um objektiv strafbare Inhalte wie 
etwa Volksverhetzung, Beleidigung, Verleumdung oder Störung des öffentlichen Friedens 
durch Vortäuschen von Straftaten unverzüglich zu entfernen.“39 Das Gesetz könnte sich 
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in diesem Sinne auch und gerade in Ansehung der Löschzahlen somit als ein geeignetes 
und wohl auch erforderliches Instrument gegen vor allem schwere Formen der Hasskri-
minalität erweisen.40

(1) chilling effects und overblocking
Fast einhellig bezweifelt das rechtswissenschaftliche Schrifttum allerdings – unter Berücksich-
tigung der in Rede stehenden mehrdimensionalen Grundrechtskollision(en) – eine Vereinbar-
keit mit den Kommunikationsfreiheiten; dies betrifft insbesondere die Angemessenheit des 
Beschwerdemanagements.41 Zentraler Kritikpunkt ist die Gefahr des Entstehens von Abschre-
ckungseffekten (chilling effects) sowie der Vornahme von überschießenden Einschränkungen 
(overblocking) von rechtmäßigen Inhalten zulasten der grund- und verfassungsrechtlich abge-
sicherten Meinungsfreiheit.42 Diese Besorgnis ist in der Tat ernst zu nehmen. Denn die Buß-
geldtatbestände (bis zu 50 Mio. Euro) knüpfen an die Sperrung bzw. Löschung von rechtswid-
rigen Inhalten an und nicht an die Nichtlöschung bzw. Nichtsperrung rechtmäßiger Inhalte.43 
Hierdurch kann ein inhärent höherer Anreiz zur Löschung als zur Nichtlöschung gemeldeter 
Inhalte entstehen.44 Die längere Frist bei „einfachen“ rechtswidrigen Inhalten dürfte hierfür 
kein belastbares Gegengewicht bieten45, denn sieben Tage stellen eine sehr kurze Frist für 
eine rechtliche Prüfung dar. 

Zu beachten ist allerdings, dass sich die Gefahr des overblocking letztlich allenfalls bedingt 
im Gesetz manifestiert. Denn die Bußgeldtatbestände knüpfen gerade nur an systemisches 
Versagen an, nicht dagegen an die fehlerhafte Löschung oder Sperrung im Einzelfall.46 Zwar 
wird das Problem der Fristgebundenheit teilweise durch die im Gesetz eröffnete Option 
einer regulierten Selbstregulierung gemildert47, eine Einbindung der Beteiligten (insbeson-
dere des Beschwerdeführer und des Nutzers) ist aber gerade nicht vorgesehen.48 Gleichwohl 
wird angenommen, dass es zu einer spürbaren „Selbstzensur“ der Nutzer kommen kann.49 
Zu bedenken ist allerdings auch, dass Anbieter sozialer Netzwerke ihrerseits einen wirt-
schaftlichen Anreiz haben könnten, übermäßige Löschungen bzw. Sperrungen zu unterlas-
sen (siehe zu den ersten halbjährlichen Berichten der Anbieter unter III.).50

(2) Soziale Netzwerke als „vorläufige Richter“
Darüber hinaus wurde vor allem im Gesetzgebungsverfahren geltend gemacht, sozialen Netz-
werken werde durch die Verpflichtung zum Löschen und Sperren ein weiterer substantieller 
meinungsbildungsrelevanter Einfluss zugewiesen.51 Hierdurch könnten soziale Netzwerke 
in erheblicher Weise auf die Kommunikation auf ihren Plattformen einwirken und würden 
gleichsam zu „vorläufigen Richtern“. Denn soziale Netzwerke müssen auf der Grundlage 
und am Maßstab des NetzDG als Private die Inhalte strafrechtlich bewerten, wahre und 
unwahre Tatsachen feststellen und (zudem) von Meinungen abgrenzen – sowie zusätzlich 
offensichtlich rechtswidrige von „einfach“ rechtswidrigen Inhalten unterscheiden.52 

Zwar ist dieser Befund im Ausgangspunkt zutreffend, die prominente Stellung der privaten 
Anbieter stellt aber keinesfalls eine durch das NetzDG bewirkte Novität dar.53 Bereits bislang 
mussten Plattformbetreiber zum Erhalt der Haftungsprivilegierung im Zuge der Intermedi-
ärshaftung ihnen gemeldete Inhalte (auch rechtlich) prüfen und gegebenenfalls löschen bzw. 
sperren (notice and take down bzw. notice and stay down).54 Bei Persönlichkeitsverletzungen 
auf Bewertungsportalen hat die Rechtsprechung für Plattformen zudem eine „Moderatoren“- 
Rolle des Portals zwischen Verletzer und Verletztem etabliert.55 

Im Ergebnis wird sozialen Netzwerken auch durch das NetzDG keine der Funktion eines 
Richters äquivalente Kompetenz zur (strafrechtlichen) Würdigung von nutzerseitigen 
Inhalten zugewiesen.56 Gleichwohl soll und muss jeder Plattformbetreiber zumutbare 
Einflussmöglichkeiten auf die auf seiner Plattform abrufbaren Inhalte sicherstellen und 
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ausüben. Die nähere Ausformung dieser Verantwortung ergibt sich aus den rechtlichen 
Rahmungen, wozu neben dem NetzDG auch bislang bereits die sog. Störerhaftung57 zu 
rechnen war. Richtig ist schließlich, dass die Stellung der Nutzer im NetzDG in der Tat ver-
gleichsweise schwach ausgestaltet ist; so wird zutreffend bemängelt, dass keine Anhörung 
der betroffenen Nutzer erfolgen muss.58

III. Bisherige Praxis des NetzDG

Erste Presseberichte, öffentlichkeitswirksame Beanstandungen von Löschungen und die 
personelle Aufrüstung bei Anbietern sozialer Netzwerke legten zu Beginn der Geltung 
des NetzDG nahe, dass in einem erheblichen Umfang beanstandete Inhalte gelöscht bzw. 
gesperrt wurden.59 Beim Bundesamt für Justiz gingen im ersten Halbjahr 2018 allerdings 
vergleichsweise wenige Beschwerden (526) ein – es handelt sich um sehr viel weniger 
Beschwerden als befürchtet bzw. erwartet worden waren.60

Belastbare Aussagen zum Beschwerdeaufkommen und zum Umfang von Löschungen 
auf sozialen Netzwerken ermöglichen nunmehr die ersten obligatorischen halbjährlichen 
Berichte der Anbieter nach §§ 2, 6 Abs. 1 NetzDG, die seit Ende Juli 2018 vorliegen und sich 
auf das erste Halbjahr 2018 beziehen.61 Hiernach gingen bei Twitter im ersten Halbjahr 2018 
insgesamt 264.818 und bei YouTube 214.827 Beschwerden von Nutzern oder Beschwerde-
stellen ein. Bei Facebook – zentraler Adressat im Gesetzgebungsverfahren – gingen dage-
gen (nur) 886 Beschwerden ein, die 1.704 konkrete Inhalte benannten. Es wird vermutet, 
die relativ geringe Zahl von Beschwerden bei Facebook basiere auf dem komplizierte(re)n 
Verfahren zur Beschwerdeabgabe sowie auf der alternativen Möglichkeit zur Meldung von 
Verstößen gegen die „Gemeinschaftsstandards“ von Facebook.62 Letztgenannte Meldungen 
sollen im ersten Halbjahr ca. 60.000 Mal erfolgt sein.63 Die Facebook-„Gemeinschaftsstan-
dards“ sanktionieren bestimmte Inhalte zwar teilweise im Gleichlauf zum NetzDG. Beson-
ders deutlich wurden aber in jüngerer Zeit die Abweichungen zwischen den Standards 
und deutschem Recht, als Mark Zuckerberg eine Löschung von Holocaustleugnungen bei 
Facebook ablehnte.64

Zu einer Löschung oder Sperrung von Inhalten führten bei Facebook 218 der Beschwerden 
(ca. 25 Prozent); Twitter ergriff in 28.645 Fällen Maßnahmen (ca. 11 Prozent) und YouTube 
entfernte auf der Grundlage des NetzDG 58.297 Inhalte (ca. 27 Prozent). Wenig überraschend 
werden die vorbenannten Zahlen unterschiedlich interpretiert. Während der Umfang von 
Löschungen teilweise zum Beleg eines overblocking herangezogen wird65, sehen andere das 
genaue Gegenteil bestätigt66. Das Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz 
(BMJV) hatte zumindest Ende März 2018 keine Erkenntnisse, die auf ein overblocking hindeu-
teten.67 

Die benannten Löschquoten zwischen 11 Prozent und 27 Prozent dürften in der Tat nur 
bedingt dazu geeignet sein, die Besorgnis eines generellen overblocking zu unterlegen. Die 
veröffentlichten Zahlen verdeutlichen allerdings eindrücklich den erheblichen Umfang von 
Beschwerden und Löschungen – und damit die Existenz und Bedeutung des durch das 
NetzDG ins Visier genommenen Phänomens. Ebenfalls unterstreichen die Berichte – wie 
auch seitens des BMJV hervorgehoben wurde –, dass das NetzDG zur Verbesserung der 
Beschwerdeoptionen, der Löschungen und der sogenannten Content-Moderation sowie 
allgemein zu (erhöhten) Investitionen in die Bekämpfung strafbarer Inhalte führt.68
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IV. Diskussion um die Novellierung des NetzDG

In Anbetracht der vorbenannten Kontroversen ist es wenig überraschend, dass bereits nach 
weniger als einem Jahr nach Inkrafttreten über eine Novellierung des NetzDG diskutiert wird 
– wofür zudem die ersten Berichte nach § 2 NetzDG als Katalysator wirken könnten.

1. Politik
So hat Bundeskanzlerin Angela Merkel Änderungen des NetzDG schon im Februar 2018 nicht 
ausgeschlossen.69 Die Regierungsparteien vereinbarten anschließend im Koalitionsvertrag: 
„Das Netzwerkdurchsetzungsgesetz ist ein richtiger und wichtiger Schritt zur Bekämpfung 
von Hasskriminalität und strafbaren Äußerungen in sozialen Netzwerken. Wir werden auch 
weiterhin den Schutz der Meinungsfreiheit sowie der Persönlichkeitsrechte der Opfer von 
Hasskriminalität und strafbaren Äußerungen sicherstellen. Die Berichte, zu denen die Platt-
formbetreiber verpflichtet sind, werden wir sorgfältig auswerten und zum Anlass nehmen, 
um das Netzwerkdurchsetzungsgesetz insbesondere im Hinblick auf die freiwillige Selbst-
regulierung weiterzuentwickeln.“70 In diesem Sinne betont etwa die stellvertretene Vorsit-
zende der CDU/CSU-Bundestagsfraktion Nadine Schön – auch und gerade in Bezug auf die 
Löschung offensichtlich rechtswidriger Inhalte innerhalb von 24 Stunden: „Grundsätzlich 
ist nichts in Stein gemeißelt“.71 Die rechtspolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestags-
fraktion Elisabeth Winkelmeier-Becker ergänzt, dass „die vertraglichen Rechte der Nutzer, 
beispielsweise gegen unberechtigte Löschungen und Sperrungen sowie das Instrument der 
freiwilligen Selbstkontrolle“ gestärkt werden sollen.72 Eine andere Prononcierung findet sich 
bei Johannes Fechner, dem rechtspolitischen Sprecher der SPD-Bundestagsfraktion: „(…) 
[Beim NetzDG] besteht kein Änderungsbedarf. Prüfen werden wir, ob ein Anspruch auf 
Wiederaufnahme zu Unrecht gelöschter Inhalte ergänzt werden muss.“73

Seitens der Opposition wurden bereits verschiedene Änderungsanträge in den Bundestag 
eingebracht: Während die AfD eine vollständige Abschaffung des NetzDG erreichen will74, 
fordert die FDP eine Aufhebung der Kernbestandteile des NetzDG, sprich die Berichtspflicht 
und das Beschwerdemanagement (§§ 2 bis 4). Lediglich die Definition sozialer Netzwerke 
und die Pflicht zur Benennung eines Zustellungsbevollmächtigten im Inland sollen beibehal-
ten bzw. ausgeweitet, der Auskunftsanspruch auf Fälle „einer schwerwiegenden Verletzung 
des Persönlichkeitsrechts durch strafbare Inhalte“ begrenzt werden.75 Zwei Abgeordnete 
der FDP-Bundestagsfraktion haben zudem Klage beim Verwaltungsgericht Köln erhoben, 
um inzident das NetzDG überprüfen zu lassen.76 Möglich ist, dass das Verwaltungsgericht 
Köln das NetzDG dem Bundesverfassungsgericht (abstrakte Normenkontrolle) oder dem 
EuGH (Vorabentscheidungsverfahren) vorlegt. DIE LINKE fordert neben einer Aufhebung 
der erfolgten Ausweitung des Auskunftsanspruchs insbesondere die Streichung des § 3 
Abs. 2 NetzDG, wodurch Anbieter sozialer Netzwerke nur noch ein wirksames und transpa-
rentes Verfahren für den Umgang mit Beschwerden über rechtswidrige Inhalte vorhalten 
müssten.77 BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN stehen dem NetzDG dagegen grundsätzlich positiv 
gegenüber und streben – unter Verweis auf den eigenen Antrag im Gesetzgebungsverfah-
ren – (lediglich) punktuelle Verbesserungen an.78 So wird unter anderem betont, dass die 
Löschfristen zu kurz seien und der Nutzer keinen Anspruch auf Wiedereinstellung eines 
gelöschten rechtmäßigen Inhalts habe.79

2. Schrifttum
Im rechtswissenschaftlichen Schrifttum findet sich eine Vielzahl von Vorschlägen zur 
Ergänzung des NetzDG, wovon nachfolgend eine Auswahl aufgezeigt werden soll. Um den 
materiellen Kernkritikpunkten (i.e. chilling effects und overblocking) entgegenzutreten, wird 
vorgeschlagen, umfangreichere verpflichtende Vorgaben zum Beschwerdemanagement 
einzuführen80; es bedürfe der Etablierung von organisatorischen und verfahrenstechnischen 
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Vorgaben, um übermäßige Eingriffe zu verhindern.81 Darüber hinausgehend wird gefordert, 
dass (auch) ein fehlerhafter Umgang mit rechtmäßigen Inhalten sanktioniert werden soll, um 
die ‚einseitige‘ Betrachtung von rechtwidrigen Inhalten durch das NetzDG zu beenden.82 Zur 
Stärkung der Stellung des Nutzers wird des Weiteren vorgeschlagen, die Informationspflicht 
auszuweiten; so insbesondere um die Veröffentlichung von Entscheidungen des Anbie-
ters in anonymisierter Form.83 Mit derselben Zielrichtung wird erwogen, den vorläufigen 
Rechtsschutz gegen Entscheidungen der Anbieter zu verbessern.84 Ferner soll die freiwillige 
Selbstkontrolle zusätzlich gestärkt oder zumindest das behördliche Verfahren weiter aus-
gestaltet werden.85 Hieran anknüpfend wird statt einer Prüfung durch die Anbieter vorge-
schlagen, eine Prüfung einzuführen durch die Landesmedienanstalten bzw. durch eine (neu 
einzurichtende) Kommission, durch Clearingstellen oder durch Selbstkontrolleinrichtungen, 
welche jeweils von den Anbietern in organisatorischer, sachlicher und personeller Hinsicht 
unabhängig und gegebenenfalls der Anerkennung sowie der Kontrolle durch die Landesme-
dienanstalten unterliegen.86

V. Alternative Regulierungsansätze außerhalb des NetzDG

Alternativ oder auch kumulativ werden weitere Regulierungsansätze zur Gewährleistung von 
Meinungsvielfalt im digitalen Zeitalter diskutiert, die über den Ansatz des NetzDG grundlegend 
hinausreichen und an dieser Stelle nur angerissen werden können. 

Gefordert wird insbesondere eine Verbesserung der personellen und materiellen Ausstat-
tung der Strafverfolgungsbehörden, um hierdurch dem allgemein anerkannten Durchset-
zungsdefizit ohne Indienstnahme der Anbieter sozialer Netzwerke begegnen zu können.87 
Zudem wird vorgeschlagen, die Möglichkeiten des zivilprozessualen einstweiligen Rechts-
schutzes mit einem „Rechtsdurchsetzungsportal“ zugunsten des Opfers zu stärken.89 Ferner 
werden Einschränkungen des Einsatzes bzw. zumindest eine Kennzeichnung von Social 
und / oder Political Bots ebenso erwogen wie eine Regulierung des Einsatzes von Algorith-
men (bei meinungsbildungsrelevanten Angeboten).89 Schließlich wird die Einführung einer 
vielfaltssichernden Generalklausel im Rundfunkstaatsvertrag (oder einem Folgevertrag) in 
Betracht gezogen.90 Bei alledem ist zudem eine offene Frage, ob und inwieweit zukünftig 
Anbieter sozialer Netzwerke auch Anwendungen Künstlicher Intelligenz zur Löschung von 
Inhalten einsetzen werden.91

Die Europäische Kommission hatte zunächst im März 2018 empfohlen, dass – freiwillig – 
Maßnahmen zur Bekämpfung illegaler Inhalte ergriffen werden sollten.92 Im Anschluss hatte 
die Europäische Kommission in Ansehung von Fake News und digitaler Desinformation 
weitergehende Vorschläge vorgelegt. Hervorzuheben ist der Vorschlag, einen unionsweiten 
Verhaltenskodex für Online-Plattformen zu schaffen.93 Anfang August ist die Europäische 
Kommission von einem auf Freiwilligkeit basierenden Rechtsrahmen (anscheinend) abge-
rückt. Geprüft werden dem EU-Kommissar für die Sicherheitsunion Sir Julian King zufolge 
eine Verpflichtung zur umgehenden Entfernung bestimmter Inhalte (insbesondere terroris-
tischer Inhalte) sowie zum Einsatz von Upload-Filtern.94 Hiermit verbunden sein könnte auch 
eine Überarbeitung der eCommerce-Richtlinie (was auch eine Veränderung des unions-
rechtlichen Beurteilungsrahmens für das NetzDG bedeuten könnte).95 Ein entsprechender 
Gesetzesentwurf wurde für Mitte September 2018 angekündigt. Unbeschadet der konkreten 
Ausgestaltung zeichnet sich damit ab, dass der Regelungsansatz des NetzDG allgemein auf 
immer größere Zustimmung trifft.

Diese Tendenz verdeutlicht auch der durch den französischen Staatspräsidenten Emmanuel 
Macron initiierte Gesetzesentwurf zur Bekämpfung von Informationsmanipulationen. Vor-
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gesehen sind – in Wahlkampfzeiten – erhöhte Transparenzpflichten sowie eine richterliche 
Prüfung von gemeldeten Inhalten innerhalb von 48 Stunden.96

Der jüngste deutsche legislative Vorstoß in diesem Zusammenhang erfolgte durch die Län-
der mit dem Arbeitsentwurf eines Medienstaatsvertrags als Fortentwicklung des Rundfunk-
staatsvertrags. Der Arbeitsentwurf sieht unter anderem auch eine weit(er)gehende Regulie-
rung von Intermediären (wie etwa sozialen Netzwerke oder Suchmaschinen) vor.97

VI. Handlungsempfehlungen

Der Rechtsausschuss des Deutschen Bundestags hat angekündigt, sich nach der Sommer-
pause 2018 erneut mit dem NetzDG zu befassen. Dabei wird zu berücksichtigen sein, dass 
die formell verfassungsrechtlichen und – abhängig von einer etwaigen Novellierung der 
eCommerce-Richtlinie – die unionsrechtlichen Bedenken gegen das NetzDG schwer wiegen 
und durch punktuelle Änderungen nicht ohne Weiteres auszuräumen sind.98 

Unbeschadet dessen sollten – auch und gerade in Ansehung der legitimen Ziele des NetzDG 
– verschiedene materielle Ergänzungen des NetzDG erwogen werden, um den skizzierten 
rechtstechnischen und vor allem den materiell verfassungsrechtlichen Bedenken (zumindest) 
auf nationaler Ebene Rechnung zu tragen:

 › Das Regelungskonzept des Beschwerdemanagements ist zu überprüfen. Insbesondere 
sollte das Sanktionsregime nicht einseitig auf den Umgang mit rechtswidrigen Inhalten 
abstellen. Vielmehr empfiehlt es sich, neutral daran anzuknüpfen, ob Verfahren vorge-
halten werden, die eine Sperrung bzw. Löschung von rechtswidrigen Inhalten und die 
Nichtlöschung sowie Nichtsperrung von rechtmäßigen Inhalten gewährleisten.

 › Flankierend könnte und sollte insbesondere auch der Schutz der Nutzer gestärkt 
werden: Nutzer sollten zum einen (klarstellend) einen Anspruch auf ‚Wiederaufnahme‘ 
fehlerhaft gelöschter Inhalte erhalten. Zum anderen ist ein solcher Anspruch mit einem 
effektiven einstweiligen Rechtsschutz abzusichern.

 › Aus rechtstechnischer Sicht ist vor allem der Begriff des „sozialen Netzwerks“ – und 
damit der persönliche Anwendungsbereich des Gesetzes – zu präzisieren; dies gilt auch 
und gerade in Abgrenzung zur Individualkommunikation oder mit Bezug auf meinungs-
bildende Angebote.99 So sollte etwa klargestellt werden, ob und inwieweit sogenannte 
Over The Top (OTT)-Dienste vom Anwendungsbereich erfasst sind. Denn entsprechende 
OTT-Dienste (wie WhatsApp oder Skype) können – im Unterschied zu klassischen Tele-
kommunikationsdiensten – nicht nur für die Individualkommunikation genutzt werden.

 › Die NetzDG-Berichte aller sozialen Netzwerke sind sorgfältig und kontextualisiert aus-
zuwerten. Von den bislang berichteten Löschzahlen sollte weder vorschnell auf ein over-
blocking noch auf massenhaft begangene Straftaten in sozialen Netzwerken geschlossen 
werden. Die berichteten Zahlen von Facebook legen eine erhebliche Bedeutung der 
Plattform-eigenen „Gemeinschaftsstandards“ nahe, deren Ausgestaltung und Zulässig-
keit – ebenso wie die vertraglichen Rechte der Nutzer allgemein – gesondert betrachtet 
werden müssen. 

Deutschland hat mit der Einführung des NetzDG eine Vorreiterrolle zur Bekämpfung von 
Hate Speech übernommen. Bedenklich muss stimmen, dass der deutsche Ansatz in meh-
reren Staaten als pauschaler Beleg für eine zu weitreichende Regulierung der Medien bzw. 
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der Meinungsbildung angeführt wird.100 Eine solche Indienstnahme wird dem NetzDG freilich 
nicht gerecht, gleichwohl sollte diese Wahrnehmung des Gesetzes im Zuge einer Novellierung 
bedacht werden.
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